
ZfIR 2011, A 4
BGH: Umfang Haftung Anleger von Immoblienfonds in Form einer GbR
In den Verfahren BGH – II ZR 243/09 und II ZR 263/09, geht es um die Frage, in welchem Umfang
Anleger von Immobilienfonds in Form einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) tatsächlich haften,
wenn eine Haftung der Gesellschafter für Verbindlichkeiten der Gesellschaft entsprechend ihrer
Beteiligung an der Gesellschaft (quotale Haftung) vereinbart worden ist. Die Fondsanleger werden von
Banken aus der quotalen Haftung auf Rückzahlung von an die Fondsgesellschaften ausgereichten
Darlehen in Anspruch genommen. Der Bundesgerichtshof wird sich damit zu befassen haben, wie sich
die Änderung der Rechtsprechung zur Rechtsnatur der GbR (BGHZ 146, 341 – ARGE Weißes Roß)
auswirkt, von welchem Betrag die Quote ermittelt wird, ob das Gesellschaftsvermögen vorrangig
verwertet werden muss und wer das Risiko der Insolvenz von Mitgesellschaftern trägt.
Verhandlungstermin: 8.2.2011
(Quelle: Pressemitteilung des BGH Nr. 17 vom 31.1.2011)
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